
Satzung der Stadt Radevormwald über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 

 
i.d.F.d.B.v. 15.12.2011 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
1) Die Stadt betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege 

und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei 
Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als 
öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 den Grundstückseigentümern 
übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der 
Gehwege. Zur Fahrbahn gehören auch Radwege, Sicherheitsstraßen, Parkstraßen und 
Haltestellenbuchten. Gehwege sind selbständige Gehwege, sowie alle Straßenteile, die 
erkennbar von der Fahrbahn abgesetzt sind und deren Benutzung durch Fußgänger 
vorgesehen oder geboten ist. Ist in den wohnumfeldverbesserten Bereichen oder auf den 
als Mischflächen hergestellten öffentlichen Verkehrsflächen ein Gehweg nicht erkennbar, 
so gilt als Gehweg ein Streifen von 1,50 m Breite, gemessen von der jeweiligen 
gemeinsamen Grenze zwischen den angrenzenden Anliegergrundstücken und der 
öffentlichen Verkehrsfläche. 

 
2) Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Diese umfasst insbesondere das 

Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen, sowie das Bestreuen der Gehwege, 
Fahrbahnüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und 
Eisglätte. 

 
3) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers 

der Erbbauberechtigte. 
 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer 

 
1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis besonders kenntlich gemachten 

Fahrbahnen und Gehwege wird in dem darin festgelegten Umfange den Eigentümern der 
an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt. Sind die 
Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig, so erstreckt sich die 
Reinigung jeweils bis zur Straßenmitte. Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser 
Satzung. 

 
2) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung 

gegenüber der Stadt mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle 
übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die 
Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur so lange wirksam, wie die 
Haftpflichtversicherung besteht. 

 
 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
1) Die Reinigung der Fahrbahnen wird grundsätzlich 1 x wöchentlich durch die Stadt 

vorgenommen. Die Grundstückseigentümer müssen die Gehwege grundsätzlich 1x 
wöchentlich - in der Regel samstags -reinigen. Belästigende Staubentwicklung ist zu 
vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung 
unverzüglich zu entfernen. 
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Im wohnumfeld verbesserten Innenstadtbereich wird die Reinigung der Fahrbahnen und 
Gehwege grundsätzlich 2 x wöchentlich durch die Stadt  vorgenommen. 

 
2) Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von Schnee 

freizuhalten. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Gehwege mit abstumpfenden Stoffen zu 
bestreuen. Auf Gehwegen ist die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden 
Stoffen grundsätzlich verboten; ihre Verwendung ist nur erlaubt 

 
a) in besonders begründeten klimatischen Ausnahmefällen, wie z.B. Eisregen 

 
b) auf Treppen, Rampen, Brückenauf- und -abgängen, Gefäll- oder Steigungsstrecken 

oder auf ähnlichen Gefahrenstellen. 
 

Gehwege mit Baumbeständen oder angrenzender Begrünung dürfen nicht mit Salz oder 
sonstigen auftauenden Stoffen bestreut werden. Schnee, der mit solchen Stoffen 
vermischt wird, darf auf oder an ihnen nicht gelagert werden. In der Zeit von 7.30 - 20.00 
Uhr gefallender Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des 
Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr 
gefallener Schnee oder entstandene Glätte  sind werktags bis 7.30 Uhr, sonn- und 
feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 

 
3) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder - wo dies 

nicht möglich ist- auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und 
Fußgängerverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. 
Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Schnee und Eis 
freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die 
Fahrbahn geschafft werden. 

 
4) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, 

außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, befreit den nach § 3 
Verpflichteten nicht von seiner Reinigungspflicht. 

 
 

§ 4 
Begriff des Grundstücks 

 
entfällt. 
 

§ 5 
Benutzungsgebühren 

 
Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen und 
Gehwege Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG NW in Verbindung mit § 3 StrReinG 
NW. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung, 
sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht 
nicht besteht, trägt die Stadt. 
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§ 6 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 
1) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die Grundstücksseite entlang der Straße, durch die 

das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge). Grenzt ein durch die Straße erschlossenes 
Grundstück nicht oder nicht mit der gesamten der Straße zugewandten Grundstücksseite 
an diese Straße, so wird an Stelle der Frontlänge, bzw. zusätzlich zur Frontlänge, die der 
Straße zugewandte Grundstücksseite zugrunde gelegt. Zugewandte Grundstücksseiten 
sind diejenigen Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der Straßengrenze 
gleich, parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad verlaufen. 

 
Grenzt ein durch die Straße erschlossenes Grundstück nicht oder nur zum Teil an diese 
Straße und weist es im übrigen keine ihr zugewandte Grundstücksseite auf, so wird die 
Frontlänge bzw. die Grundstücksseite zugrunde gelegt, die sich bei einer gedachten 
Verlängerung dieser Straße in gerader Linie ergeben würde.  

 
2) Liegt ein Grundstück an mehreren zu reinigenden Straßen, so werden die 

Grundstücksseiten zugrunde gelegt, durch die eine wirtschaftliche oder verkehrliche 
Nutzung des Grundstücks möglich ist, bei abgeschrägten oder abgerundeten 
Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt der geraden Verlängerung der 
Grundstücksgrenzen zugrunde gelegt. 

 
3) Bei der Feststellung der Grundstücksseite nach den Absätzen 1 und 2 werden Bruchteile 

eines Meters bis zu 50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm aufgerundet. 
 
4) Die Benutzungsgebühr für die 1 x wöchentliche Reinigung der Fahrbahnen beträgt jährlich 

je Meter Grundstücksseite (Absatz 1-3) 
 

a)  1,11 €/lfdm 
 

Die Benutzungsgebühr für die 2 x wöchentliche Reinigung der Fahrbahnen und Gehwege 
des wohnumfeldverbesserten Innenstadtbereiches beträgt jährlich je Meter 
Grundstücksseite (Absatz 1-3) 

 
b)  7,45 €/lfdm 
 
Die Benutzungsgebühr für die Durchführung des Winterdienstes auf den Fahrbahnen 
beträgt jährlich je Meter Grundstücksseite (Absatz 1-3) 

 
c)  2,13 €/lfdm 

 
 

§ 7  
Gebührenpflichtige 

 
1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des erschlossenen Grundstücks. Ihnen gleichgestellt 

sind Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und Wohnungsberechtigte im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzte. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

 
2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des Monats an 

gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. 
 
3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen und nach Anmeldung zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das 
Grundstück betreten, um Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 8  
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

 
1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, der auf den Beginn der 

regelmäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem 
die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 

 
2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich 

die Benutzungsgebühr vom 1. des Monats an, der der Änderung folgt. Falls die Reinigung 
aus zwingenden Gründen für weniger als 1 Monat eingestellt oder für weniger als 3 
Monate eingeschränkt werden muss, besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. Ein 
Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren besteht auch nicht bei Behinderung der 
Reinigung durch stehende oder parkende Fahrzeuge oder durch sonstiges Verhalten 
Dritter. 

 
3) Die Benutzungsgebühr wird 1 Monat nach Zugang des Gebührenbescheides fällig, sofern 

im Gebührenbescheid kein anderer Zeitpunkt angegeben ist. Die Gebühr kann zusammen 
mit anderen Abgaben angefordert werden. 

 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeit 

 
Bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen der „“ 2 und 3 
kann ein Bußgeld von 5,00 € bis 500,00 € festgesetzt werden. 
 
 

§ 10 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Für die Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 222 und 227 Absatz 1 der Abgabenordnung in 
Verbindung mit § 12 Absatz 1 Nr. 5 Buchstabe a) KAG NW entsprechend. 
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